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Publizierende Stelle 
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Änderung des Anlagereglements mit Anhang 
SOLUFONDS SA

Betroffene Organisation:  
SOLUFONDS SA 
CHE-102.613.993 
Promenade de Castellane 4 
1110 Morges 

Angaben zur Mitteilung:  
Von Graffenried Immobilien SICAV 
Valoren-Nr.: 50267979 

Eine Gesellschaft in Form einer fremdverwalteten «Investmentgesellschaft mit variablem 
Kapital» (SICAV) nach Schweizer Recht der Art Immobilienfonds für qualifizierte Anleger 
im Sinne von Art. 36 ff. i.V.m. Art. 58 ff. des Bundesgesetzes über die kollektiven 
Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 («KAG»). 

Änderung des Anlagereglements mit Anhang 

Vorbehaltlich der Genehmigung der FINMA und mit Zustimmung der Banque Cantonale 
Vaudoise, Lausanne, als Depotbank, sieht die Fondsleitung SOLUFONDS SA und der 
Verwaltungsrat der Von Graffenried Immobilien SICAV die nachstehenden Änderungen 
des Anlagereglements vor.  

Bei den nachstehenden Änderungen handelt es sich um ein rein formelle 
Anpassungen ohne Einsprache Recht für die Anleger.  

 
Anhang 

I. Allgemeine Informationen über die Immobilien-SICAV 

Schätzungsexperten 

CBRE (Geneva) SA mit Hauptverantwortlichen: Herr Julian Slickers 

[…] 



Schätzungsexperten 

[…] 

Innerhalb der CBRE (Geneva) SA wurden folgende Hauptverantwortlichen beauftragt: 

• Herr Julian Slickers, Bewertungsexperte SVIT, Teamleiter Valuation & Advisory CBRE 
Basel, Base  

II. Anpassungen an das AMAS-Mustervertragsmodell aufgrund der 
Gesetzesänderung FINIG und FIDLEG sowie redaktionelle Änderungen. 

Des Weiteren wurden diverse redaktionelle Änderungen vorgenommen, um das 
Anlagereglement aufgrund der Einführung des Finanzinstitutsgesetzes (FINIG) des 
Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) an das neue Mustervertragsmodell der Asset 
Management Association Switzerland anzupassen. Weil diese Änderungen 
ausschliesslich formeller Natur sind und die Rechte der Anleger nicht berühren, wurden 
sie in dieser Publikation nicht ausführlich beschrieben. 

III. Rechte von Investoren 

Gemäss Art. 41 Abs. 1 und 2bis i.V.m. Art. 35a Abs. 1 und 2 KKV werden die Aktionäre 
darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität von 
Änderungen des Anlagereglements durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht 
FINMA nur auf die Bestimmungen von Art. 35a Abs. 1 lit. a-g KKV erstreckt. 

Das Anlagereglement kann kostenlos am Sitz der Fondsleitung und der Immobilien-
SICAV bezogen werden.  

Morges, 11. August 2022 

Fondsverwaltung: SOLUFONDS SA, Morges 

Die SICAV: Von Graffenried Immobilien SICAV 

Depotbank: Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
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